
Österlicher Bauernmarkt

Gemeindeamt Großkirchheim, Döllach 47, 9843 Großkirchheim, +43 (0) 4825 521, grosskirchheim@ktn.gde.at, www.grosskirchheim.gv.at

Sperrmülltag
12. April 2024

7 - 16 Uhr

Kehrmaschine
Dienstag, 2. April
Mittwoch, 3. April

Kindergarten-
einschreibung
21. März 2024

am Palmsamstag, 23. März 2024
von 9 - 12 Uhr am Dorfplatz Döllach

Die Bauernmarkt Gemeinschaft freut sich auf Ihren Besuch! 
Bei Schlechtwetter findet der Bauernmarkt in der Zinkhütte/Kohlbarren statt.

Landwirtschaftliche Produkte aus Küche & Selchkammer
Milchprodukte wie Käse, Joghurt, Topfen und Butter
Kunsthandwerk und Handarbeiten heimischer Talente
Tees, Salben, Kräuterprodukte
Honig und Honigprodukte

Alpakaprodukte
Forellen
Lammspezialitäten
Munggn
Palmbuschen und Geschenke

       für Ostern

Amtliche Mitteilung An einen Haushalt Zugestellt durch Österreichische Post

März/April Nr. 1/2024



Der Prüfbericht des Kontrollausschusses wurde
zustimmend zur Kenntnis genommen. Geprüft
wurde die laufende Gebarung vom 29.06. bis
18.10.2023 sowie die Abrechnung Mitteldorflift
2022/2023 und die Bilanz der Gemeinde
Großkirchheim Infrastruktur KG zum 31.12.2021.
Der Kassenbestand beträgt per 28.06.2023   
€ 3.664.623,99, die Abgabenrückstände   
€ 69.267,76. 

Der Bericht zum Postbusshuttle für die
Waldfeste wurde zustimmend zur Kenntnis
genommen. Die Kosten für alle 4 Waldfeste
betragen € 4.620,00.

Der Bericht über die Kapitalveranlagung wurde
zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Ver-
anlagung wurde am 31.10.2023 durchgeführt. 

Der Finanzierungsplan zur Bauhoferweiterung
wurde einstimmig beschlossen. Vorhabens-
summe € 1.000.000,00.

Der Finanzierungsplan zur Mauersanierung
Sagritz wurde einstimmig beschlossen.
Vorhabenssumme € 175.800,00.

Der erweiterte Finanzierungsplan Tauerngold-
ausstellung wurde einstimmig beschlossen.
Vorhabenssumme 2020 – 2023 € 64.700,00.

Der Finanzierungsplan zum Bauvorhaben
Wassergenossenschaft Untere Mitten wurde
einstimmig beschlossen. 
Vorhabenssumme € 502.700,00.

Die Finanzierung des jährlichen Betreuungs-
dienstes durch die Wildbach- und Lawinen-
verbauung sowie die Erhöhung des Möll-
verbandsbeitrages wurden einstimmig
beschlossen.
Die Gründung und der Beitritt zum Abwicklungs-
verein KLAR!/KEM Nationalparkgemeinden
Oberes Mölltal wurde einstimmig beschlossen.
Für die Vereinsfunktionen werden noch
interessierte Personen in den Bereichen
Klimawandelanpassung und Klimaschutz zur
Mitarbeit gesucht.

Die Barmittel und Inkindkosten für das Projekt
KLAR! Invest – Cool Down Places und die KLAR!
Weiterführungsphase wurden einstimmig
beschlossen.
Die Detailplanung für die Errichtung der Krieger-
gedenkstätte „Nie wieder Krieg“ wurde ein-
stimmig an den Sieger des Gutachterverfahrens,
das Büro DI Reinhold Wetschko mit Einbindung
von Künstler Max Seibald, vergeben.
Die Zwischenfinanzierung für das Leaderprojekt
„Arge Gemeinschaftsprojekte Kulturerbe
Großkirchheim“ in Höhe von maximal   
€ 447.737,60 wurde einstimmig beschlossen. 
Die Verteilung der Bedarfszuweisungsmittel
2023 auf die einzelnen Vorhaben wurde
einstimmig beschlossen. Nach Abzug des
Gemeindefinanzausgleiches in Höhe von   
€ 315.000,00 können noch € 336.000,00 verteilt
werden.

Der 1. Nachtragsvoranschlag 2023 wurde
einstimmig beschlossen. 
Die Änderung des Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes Döllach Nord zur Errichtung einer   
PV-Anlage wurde einstimmig beschlossen. Der
Siedlungsschwerpunkt wurde neu festgelegt.

Die Verlängerung der Optionsverträge Bauland-
modell und Gewerbegebiet bis 31.01.2030
wurde einstimmig beschlossen. 
Weiters wurde einstimmig beschlossen, die
Grundstückspreise ab 01.01.2024 um 10 % zu
erhöhen.
Der Vertrag über den Verkauf eines Grund-
stückes von 1.953 m² im Gewerbegebiet wurde
einstimmig beschlossen.
Die Kindergartenordnung wurde einstimmig
beschlossen. Ein kostendeckender Elternbeitrag
pro Monat in Höhe von € 3,00 für Verpflegung
und von € 10,00 für Kreativmaterial ist nun
enthalten.

Gemeinderatsbeschlüsse 10.11.2023



Bei der Gemeinde Großkirchheim gelangt mit 01.10.2024 eine Stelle als
Reinigungskraft (m/w/d)

für das Verwaltungsgebäude Döllach 47 mit 10 bis 15 Wochenstunden zur Besetzung. 

  Anforderungen: 
Einhaltung der Hygiene- und Sauberkeitsstandards
Körperliche Belastbarkeit 
Reinlichkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit 
Verschwiegenheit 

  Erwünscht:
Erledigung von einfachen Verwaltungstätigkeiten
Blumenbetreuung für die Gemeindeanlagen

  Voraussetzungen:
Österreichische Staatsbürgerschaft oder unbeschränkter Zugang zum österreichischen
Arbeitsmarkt
Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst 

  Arbeitszeit: Montag bis Freitag, ab 16.00 Uhr bzw. nach Vereinbarung
  Der Aufgabenbereich umfasst die Reinigungsarbeiten im Verwaltungsgebäude und vertretungsweise
  die Reinigung aller weiteren gemeindeeigenen Gebäude.
  Dem Bewerbungsschreiben sind folgende Unterlagen anzuschließen: 
  Lebenslauf mit Lichtbild, Zeugnisse (Abschlusszeugnis, Dienstzeugnisse), Geburtsurkunde,  
  Staatsbürgerschaftsnachweis 
  Entlohnung: Das Monatsbruttogehalt für diese Stelle (Gehaltsklasse 3, Stellenwert 21) beträgt für 
  15 Wochenstunden mindestens € 920,13. Es wird darauf hingewiesen, dass auf das Dienstverhältnis
  die Bestimmungen des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes, K-GMG, anzuwenden sind. 

Bewerbungen können berücksichtigt werden, wenn diese vollständig mit allen oben angeführten
Unterlagen bis spätestens 02.04.2024, bei der Gemeinde Großkirchheim, Döllach 47, 
9843 Großkirchheim oder per E-Mail an grosskirchheim@ktn.gde.at eingelangt sind.

Döllach, 04.03.2024                   Bürgermeister Peter Suntinger

Es erfolgten Beratungen zu Personal-
angelegenheiten.

Weitere Berichte erfolgten zu:
Gemeindeausflug zur Partnergemeinde nach
Ebreichsdorf vom 20. – 22.10.2023.
Verkehrsverbundlösung – Vertragspartner für die
Verträge ab 01.01.2024 bis Juli 2030 wird die
Gemeinde Großkirchheim Infrastruktur KG sein.
Pflegekoordination – die Begründung, warum sich
der Gemeinderat gegen eine Teilnahme am
Projekt entschieden hat, soll noch einmal
veröffentlicht werden. 

Die KEM-Maßnahme „Sternenregion“ sieht eine
länderübergreifende Abschaltung der
Straßenbeleuchtung ab 22.00 Uhr vor.
Das Ansuchen der Gemeinde Rangersdorf um
einen Förderbeitrag für die Infrastruktur des
SPG Oberes Mölltal wurde bereits in der
Bürgermeisterkonferenz abgelehnt.

Zum Protokoll erfolgte eine Richtigstellung in
der Sitzung vom 22.12.2023. 

Es ist ungekürzt auf der Website
www.grosskirchheim.gv.at veröffentlicht. 

Stellenausschreibung

mailto:grosskirchheim@ktn.gde.at
http://www.grosskirchheim.gv.at/


Änderungen Flächenwidmungsplan

Fristen

Gebührenbremse

Müllentsorgung Friedhof

Der Entwurf der Flächenwidmungsplan-
änderungen 2024 liegt in der Zeit vom
23.02.2024 bis 25.03.2024 zur allgemeinen
Einsicht während den Amtsstunden im 

Gemeindeamt, auf der website der Gemeinde
www.grosskirchheim.gv.at sowie im
elektronischen Amtsblatt der Gemeinde auf. 

Einsendeschluss für Anträge um Urlaub für
pflegende Angehörige ist Freitag, 08.03.2024.

Der Kärntner Heizkostenzuschuss 2023/2024
und die Seniorenerholungsaktion des Landes
Kärnten können noch bis Freitag, 29.03.2024 im
Gemeindeamt beantragt werden.

Der Bund gewährt dem Land Kärnten und dieses
wiederum den Gemeinden einen Zweckzuschuss
zur Senkung von Gebühren und die Benützung
von Gemeindeeinrichtungen. 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am
22.12.2023 die Verteilung der Mittel an die
Bürger/-innen beschlossen. So wurde der
Zuschuss bei den Abgabenbescheiden
Müllgebühr 2024 sowie bei

den Abgabenbescheiden Müllcontainer 2. Halb-
jahr 2023 berücksichtigt und zur Senkung der
Abgabenpflicht in Abzug gebracht. 
Weiters hat der Gemeinderat entgegen der
derzeitigen Indexerhöhung von 8,70 % die
Müllgebühren sowie die Kanalgebühren um
einen verminderten Prozentsatz in Höhe von
5,36 % erhöht.

Die Ablagerung von Blumenresten hinter der
Pfarrkirche wurde von Peter Suntinger, Matl
Peter als Gemeindemitarbeiter betreut und die
Fehlwürfe auf Kosten der Gemeinde entsorgt.

Nachdem dieser mittlerweile seinen Ruhestand
angetreten hat und weiterhin ausschließlich die
Aufgaben des Totengräbers übernimmt, wird
dieser Lagerplatz wieder aufgelassen.

Der Erdhaufen dient lediglich
als Zwischenlager für die Herstellung und

Betreuung der Gräber.

Der gepflegte Friedhof soll sich auch
hinter der Kirche widerspiegeln!

Für die Zeit vor Ostern und Allerheiligen
werden große Restmüllcontainer am Vorplatz
bereitgestellt. 

Außerhalb dieser Zeiten stehen die
Kerzencontainer zur Verfügung.

Für die Friedhofsverwaltung:
Bgm. Peter Suntinger

http://www.grosskirchheim.gv.at/


In letzter Zeit ist es wieder vermehrt zu Fettablagerungen in der
Gemeindekläranlage und im Kanalnetz gekommen.

Diese Fettablagerungen entstehen durch illegale Einleitung von Fetten/Ölen in die
Gemeindekanalisation. Durch das Entsorgen von Fetten und Ölen über das Kanalnetz
sind die Kosten für die Abwasserbeseitigung und -reinigung erheblich gestiegen.
Der Siebkorb in der Vorklärstation der ARA Großkirchheim musste deshalb 2023 erneuert werden.
Dies hat zusätzliche Kosten in Höhe von über 20.000,00 Euro verursacht.

Das Entsorgen von Öl über den Gemeindekanal ist verboten!

Im industriellen und gewerblichen Bereich, in dem fettbelastetes Abwasser anfällt, muss eine
Vorreinigung erfolgen, bevor das Abwasser in den Kanal gelangt (Fett-/Ölabscheider). 

Im privaten Bereich ist die Entsorgung von altem Speiseöl und Fettresten über den
Abfluss/Gemeindekanal generell verboten. Diese können im Öli gesammelt und im ASZ kostenlos
entsorgt werden (der volle Behälter wird dann durch ein neues, leeres Gefäß ausgetauscht).

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde den Verursachern bereits auf der Spur ist. Weiteres
Zuwiderhandeln wird verfolgt, die Verursacher veröffentlicht und dafür zur Rechenschaft gezogen.

Bürgermeister Peter Suntinger

Problem mit Fettablagerungen in der Kläranlage

Volksbegehren

BIST DU GSCHEIT
CO2-Steuer abschaffen
Intensivbettenkapazitätserweiterung
Energieabgaben streichen
Energiepreisexplosion jetzt stoppen!
Essen nicht wegwerfen!
Frieden durch Neutralität

Für folgende Volksbegehren können im Eintragungszeitraum vom 
11. bis 18. März 2024

Unterstützungserklärungen abgegeben werden:

Glyphosat verbieten!
Kein Elektroauto-Zwang
Kein NATO-Beitritt
Nein zu Atomkraft-Greenwashing
Neutralität Österreichs stärken
Parteienförderungen abschaffen
Tägliche Turnstunde

Die Abgabe einer Unterstützungserklärung ist in jeder österreichischen Gemeinde 
zu den Amtsstunden persönlich durch Unterschrift 

oder online mittels Bürgerkarte bzw. Handysignatur möglich.

Donnerstag, 14. März 2024 verlängerter Amtstag bis 20:00 Uhr



Die Kindergarteneinschreibung für das Jahr 2024/25 findet am Donnerstag, den 
21. März 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr im Kindergarten Gemeinde Großkirchheim statt.

Wir freuen uns schon, unsere zukünftigen Kindergartenkinder persönlich kennenzulernen und ersuchen,
auch die Geburtsurkunde des Kindes mitzubringen.

Wir bitten um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung
und sind Montag bis Freitag, in der Zeit von 8:00 – 9:00 Uhr 
unter der Telefonnummer 04825/6206 für Sie erreichbar.

Die Aufnahme Ihres Kindes in unseren Kindergarten erfolgt nach dem Alter des Kindes
und nicht nach dem Zeitpunkt der Einschreibung.

Sabrina Kaponig
Kindergartenleiterin

Bürgermeister
Peter Suntinger

Kindergarteneinschreibung 2024/2025

Freitag, 12. April 2024 von 7:00 bis 16:00 Uhr
beim Altstoffsammelzentrum

Bitte am Sperrmülltag nach Möglichkeit nur Sperrmüll anliefern.
(Abgabe von Eisen, Papier, Karton, Dosen, Elektronik-Schrott etc. jeden Freitag möglich)

Preise 2024: (unverändert) Barzahlung direkt beim Altstoffsammelzentrum!

Für jeden Entsorger werden von der angelieferten Sperrmüllmenge 40 kg
als Freimenge in Abzug gebracht.

Für die angelieferte Holzmenge wird 1 m³ in Abzug gebracht.

Sperrmüll €
0,30/kg

Holz €
15,00/m³

Zum Sperrmüll zählt jener Müll, 
der aufgrund seiner Größe
nicht in einen Müllsack passt:

Teppiche
Bodenbeläge
Matratzen
kaputte Möbel
lackiertes Holz
Schi
Isolierungsmaterial
großes Spielzeug 
lackierte Fenster und Türen

Nicht zum Sperrmüll
gehören:

Roofmate
Restmüll
Bauschutt
Steinwolle und Tellwolle
Rigips- und Heraklith-Teile
asphalthaltige Abfälle z.B. Eternit
(Welleternit) = Sondermüll Entsorgung bei
Firma Rossbacher, in 9900 Lienz

Rein weißes Porozell und Dalmatiner-Fassadendämmplatten können jeden Freitag abgegeben werden.
Bitte kein Roofmate! Alle Holzteile sind von Eisen-Teilen (größere Beschläge, Drahtgeflechte, etc.)

getrennt anzuliefern! Holzfenster können mit Glas und Beschlägen angeliefert werden.

Sperrmülltag









Geöffnet jeden Donnerstag von 13:00 - 16:00 Uhr
Samstags während dem Döllacher Bauernmarkt von 9:00 - 12:00 Uhr
Palmsamstag, 23. März 2024 & Gründonnerstag auch geöffnet!!
Zusätzlich noch jeden 2. Samstag im Monat geöffnet!

Die Ordination ist vom
25.03.2024 bis 01.04.2024
wegen Urlaub geschlossen!

Die nächste Ordination findet am 
Dienstag, den 02.04.2024 ab 7:30 Uhr statt!

im ehemaligen Kloster Döllach Nr. 71/72

gut erhaltene Kleidung, Kinderspielzeug, Haushaltsartikel usw.

Bringen - Tauschen - Wiederverwenden

Wo:

Wo:

Unterweisung in die Grundkenntnisse der Fischerei
Ausschreibung Seminar

gem. § 26 des Ktn. Landesfischereigesetzes 2001 für jeden erforderlich, der eine Jahresfischerkarte erwerben will
und in den letzten 10 Jahren nicht mindestens drei Jahre hintereinander eine Jahresfischerkarte besessen hat.

Jugendliche erst ab dem 10. Lebensjahr.
Termin:                        20. April 2024
Ort:                               Seeboden am M. S. Kulturhaus, Prof.-Otto-Eder-Platz 1,
                                      9871 Seeboden, Österreich

Veranstalter:               Fischereirevierverband 

Beginn:                         8:00 Uhr
Ende:                            17:00 Uhr
Teilnahmegebühr:      Erwachsene € 45,00
                                      Jugendliche bis 14 Jahre € 30,00
                                      Bei Seminarbeginn bar zu bezahlen!

Anmeldung:
Ausnahmslos online unter:
www.fischereirevierverband-spittal.at
Button - Antworten

Montag,
Dienstag,
Mittwoch,
Donnerstag,
Freitag,

4. März 2024
5. März 2024
6. März 2024
7. März 2024
8. März 2024 

7:00 – 10:00, 14:00 – 17:00
7:00 – 10:00, 14:00 – 17:00
7:00 – 10:00, 14:00 – 17:00
7:00 – 10:00, 14:00 – 19:00
7:00 – 17:00 

KUNDMACHUNG: Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Kärnten informiert
zur Wahl der Arbeiterkammer 2024 Kärnten: Wahlberechtigte können unter Vorlage der
Wahlkarte ihre Stimme zur Arbeiterkammer Wahl 2024 gemäß § 32 Arbeiterkammergesetz 1992 (AKG)
und § 33 Arbeiterkammer-Wahlordnung (AKWO) an folgenden Orten zu folgenden Zeiten abgeben: 
Klagenfurt: Bahnhofplatz 3, 9021 Klagenfurt am Wörthersee / Villach: Kaiser-Josef-Platz 1, 9500 Villach / 
Hermagor: Wulfeniaplatz 1, 9620 Hermagor / St. Veit an der Glan: Friesacher Straße 3a, 9300 St. Veit/Glan 
Spittal an der Drau: Lutherstraße 4, 9800 Spittal an der Drau / Völkermarkt: Hans-Wiegele-Straße 2, 9100
Völkermarkt / Wolfsberg: Am Weiher 7, 9400 Wolfsberg / Feldkirchen: Max-Blaha-Straße 1, 9560 Feldkirchen /
ATRIO Shopping Center: Kärntner Straße 34, 9500 Villach

Samstag,
Sonntag,
Montag,
Dienstag,
Mittwoch, 

9. März 2024
10. März 2024
11. März 2024
12. März 2024
13. März 2024 

9:00 – 12:00 
9:00 – 12:00 
7:00 – 10:00, 14:00 – 17:00
7:00 – 10:00, 14:00 – 19:00
7:00 – 14:00 





Von Döllach fährt wieder das Busunternehmen Peter GRANITZER und bringt die Wallfahrer 
auf den Magdalensberg, wo die Wallfahrt um Mitternacht beginnt.

Wallfahrt über die Heiligen vier Berge
Madgalensberg, Ulrichsberg, Veitsberg und Lorenziberg

am Donnerstag, 11. April um 19:30 Uhr beim Parkplatz Granitzer
am Freitag, 12. April gegen 20 Uhr
Hin- und Rückfahrt € 55,- pro Person
Wanderausrüstung und Regenschutz, gut passendes Schuhwerk. 
Da entlang des Weges bei den Bauern- und Gasthöfen die Möglichkeit einer Verpflegung
gegeben ist, braucht man keine große Jause mitnehmen. Für längere Wegstrecken ohne
Einkehrmöglichkeit wird die Mitnahme einer Trinkflasche angeraten.
bei Familie DULLNIG in Döllach, Tel: 04825 6274 oder 0650 470 79 56

                                 Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

Abfahrt:
Rückkehr:
Fahrpreis:

Ausrüstung:

Anmeldung:

Donnerstag, 11. bis Freitag, 12. April 2024

  Ein großes Dankeschön 
   Werte Kundinnen und Kunden!
   Aufgrund der Schließung unsere Filiale in Großkirchheim nach
   über 50 Jahren, möchten wir uns auf diesem Weg recht herzlich 
   für die jahrzehntelange Treue und das entgegengebrachte Vertrauen,
   bei Ihnen allen bedanken.   
   Wir sind nach wie vor für Ihre Wünsche und Anliegen unter 04822/277 erreichbar.
   Wir würden uns über Ihren Besuch in unserem Geschäft in Winklern freuen.

   Ihr Mölltal Fleisch Team

Mitgliedsbeiträge 2024
Wir ersuchen die Sportvereinsmitlieder um Einzahlung der Mitgliedsbeiträge
auf unser Konto IBAN: AT12 3956 1000 0020 1749
Verwendungszweck: Name des Mitglieds / Name der Mitglieder

Erwachsene: € 11,00

Mit sportlichen Grüßen, der Vorstand des SV Döllach

Kinder: € 6,00 (bis inkl. JG 2007)

Die Wallfahrt findet bei jeder Witterung statt !!!









J u n i o r  R a n g e r : i n n e n
Der Nationalpark Hohe Tauern und die Kärntnermilch ermöglichen 15 Jugendlichen im Alter zwischen
13 und 15 Jahren in den verantwortungsvollen, interessanten und abwechslungsreichen Beruf des/der

Nationalpark Rangers/Nationalpark Rangerin hinein zu schnuppern. Abenteuer und Spaß in
einzigartiger Naturkulisse stehen im Mittelpunkt dieser erlebnisreichen Ausbildung zum/zur

Kärntnermilch Junior Ranger:in. Unterrichtet werden die Teenager bei diesem Ausbildungsprogramm
von Nationalpark Ranger:innen, die durch ihre langjährige Erfahrung bei ihrer Arbeit viel zu erzählen

wissen. In der ersten Woche (15. Juli bis 19. Juli 2024) werden die Nachwuchs Ranger:innen gezielt auf
die zukünftigen Aufgaben vorbereitet und erlangen ein breites Basiswissen über den Nationalpark, die

Tier- und Pflanzenwelt, alpine Sicherheit sowie über die Aufgaben eines/einer Nationalpark
Rangers/Nationalpark Rangerin. In der zweiten Ausbildungswoche (22. Juli bis 26. Juli 2024) setzen die

Jugendlichen das Gelernte, unterstützt durch ihre Vorbilder, in die Praxis um.

Wie bewirbst du dich und wirst Junior Ranger:in? 
Schicke ein Mail mit einem Foto, das dich in der Natur zeigt, der Begründung,

warum gerade du für den Job als Junior Ranger:in
geeignet bist an: nationalpark@ktn.gv.atEinsendeschluß 31. Mai 2024

Preis:

pro Buch

je nach

Ausgabe

€ 19,00

bis

€ 23,00

mailto:nationalpark@ktn.gv.at

